
 
 
 
 

Satzung zur 4. Änderung der Gebührenordnung 
der Ärztekammer Niedersachsen 

 

 

Artikel 1 
Vierte Änderung der Gebührenordnung der Ärztekammer Niedersachsen 

 

Die Gebührenordnung der Ärztekammer Niedersachsen in der Fassung der Neubekanntma-

chung vom 01. Juni 2018, zuletzt geändert durch Satzung vom 01. Dezember 2021, wird wie 

folgt geändert: 

 

In § 2 wird Abschnitt 7.5. gestrichen und Abschnitt 9 wie folgt neu gefasst: 

 

9. Qualitätssicherung bei der assistierten Reproduktion 

9.1 Datenbearbeitung/-bewertung  je Datensatz / Zyklus  2,24€ 

 
9.2 Begehung und Beratung einer Arztpraxis / Einrichtung 
 bei qualitativen Auffälligkeiten   

       nach Zeitaufwand, jedoch mindestens 
        1.000 € und höchstens 3.000 €  

 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Artikel 1 tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 

 

Die vorstehende Satzung zur 4. Änderung der Gebührenordnung der Ärztekammer Nieder-

sachsen wird hiermit ausgefertigt und im Internet unter der Adresse www.aekn.de verkündet. 

 

Hannover, 30. November 2024 

 

Dr. med. Martina Wenker                                                           Siegel 

Präsidentin 


